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Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir schreiben Ihnen namens und in 

Vollmacht der Telcovillage GmbH („Telcovillage“) zum Konsultationsentwurf in der Sa-

che BK1 – 24/003 „Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen Mobilfunk-

netzen“, nachfolgend „KE“.  

 

Namens und in Vollmacht der Mandantin beantragen wir,  

 

die weitere Regulierungsbedürftigkeit des Marktes 2 (Märkteempfehlung 2014) so-

wie die beträchtliche Marktmacht der MNO und MVNO wie im Beschluss BK1 20/003 

der BNetzA v. 26.10.2021 dort S. 118 festzustellen.  

 

Begründung 

 

Eine Abweichung von der aktuellen Märkteempfehlung der Kommission ist möglich 

und aufgrund der konkreten Situation in Deutschland geboten und erforderlich. Die 

nationale Wettbewerbssituation auf dem Markt 2 der Märkteempfehlung der Kommis-

sion aus 2014 hat sich gegenüber den seitens der BNetzA im letzten 
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Marktanalysebeschluss v. 26.10.2021 (BK1 20/003) festgestellten Tatsachen nicht geän-

dert. Insbesondere führt die Festlegung maximaler Terminierungspreise nicht zur Ten-

denz von Wettbewerb. Vielmehr entspricht die nationale Wettbewerbssituation noch 

den Bedingungen, wie sie zuletzt noch von der BNetzA in diesem Beschluss von 2021 

festgestellt wurden.  

 

Wie in 2021 durch die BNetzA festgestellt ist der Markt aufgrund nationaler tatsächli-

cher Besonderheiten in Deutschland weiterhin regulierungsbedürftig. Der „drei-Stufen-

Test“ bestätigt, dass Zutrittsschranken vorliegen, der Markt nicht zum Wettbewerb ten-

diert und das allgemeine Wettbewerbsrecht nicht zur Abhilfe ausreichend ist.  

 

 Sowohl nach Ansicht der Märkteempfehlung als auch des KE besteht nach wie 

vor eine Zutrittsschranke zu den einzelnen Mobilfunknetzen.  

 Aus der eingeführten Preishöchstgrenze folgt in Deutschland keine Tendenz 

zum Wettbewerb. Das Missbrauchspotential beim Zugang ist unstrittig. Wie in 

2021 festgestellt kann kein Netzbetreiber die Terminierung zu einer vom Anru-

fer gewählten Mobilfunknummer durch einen OTT-Dienst ersetzen, während 

unstrittig auch die Anrufer keinerlei Wettbewerbsdruck ausüben. Die festge-

setzte Preisobergrenze ändert hieran auf dem deutschen Markt nichts.  

 Das allgemeine Wettbewerbsrecht ist nicht ausreichend, um nachträglich ei-

nen möglichen Missbrauch festzustellen und in langwierigen Verfahren ex-post 

Abhilfemaßnahmen zu bestimmen.  

 

Hierzu im Einzelnen: 

1. Abweichung von der Märkteempfehlung der Kommission 2020 

Die Märkteempfehlung der Kommission aus 2020 sieht keine Regulierungsempfehlung 

mehr für den Markt der Mobilfunkterminierung vor. Bis dahin war dieser Markt als 

Markt 2 von der Märkteempfehlung der Kommission aus 2014 umfasst.  

 

Die Kommission sieht zwar nach wie vor eine Markzutrittsschranke für die Nachfrager 

von Mobilfunkterminierungsleistungen. Auch geht die Kommission davon aus, dass es 

im Grundsatz eine Tendenz zur Wettbewerbsbeschränkung gäbe. Allerdings bestehe 

das höchste Missbrauchspotential im Fordern zu hoher Preise. Dieser Missbrauch sei 

nunmehr aufgrund des Deligierten Rechtsaktes nicht mehr möglich. Deshalb bestünden 

Anzeichen von Wettbewerb. Möglichem Missbrauch könne mit den Instrumenten des 

Allgemeinen Wettbewerbsrechts begegnet werden. Allerdings müssten die nationalen 

Regulierungsbehörden nach dem „Drei-Kriterien-Test“ prüfen, ob diese noch für den 

nationalen Markt erfüllt sind und eine weitere Regulierung erfordern.  
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Wie ebenfalls der KE unter Rn. 30 (insoweit zutreffend) hervorhebt ist national weiterhin 

eine Regulierung des Marktes 2 möglich und zwingend erforderlich, wenn der „Drei-

Kriterien-Test“ erfüllt ist (Zitat KE Rn. 20).  

 

„In der aktuellen Märkteempfehlung der EU-Kommission ist der ehemalige Markt 

Nr. 2 der Märkteempfehlung 2014 nicht mehr als Markt aufgeführt, der für eine 

Vorabregulierung in Betracht kommt. Gleichwohl hebt die EU-Kommission die 

Möglichkeit einer Regulierung ausgewählter Aspekte dieses Marktes bei Vorliegen 

nationaler Besonderheiten hervor. Im Kern müssten weiterhin Wettbewerbsprob-

leme bestehen, die jenseits von Entgeltfragen liegen, damit der Drei-Kriterien-Test 

weiterhin als erfüllt angesehen werden kann. Für ihre Ausführungen greift die EU-

Kommission auf die oben genannte Definition der Märkteempfehlung 2014 zurück.“ 

2. Bisherige Feststellung der BNetzA zur Regulierungsbedürftigkeit weiterhin 

zutreffend  

Die bisherige Feststellung der BNetzA zur Regulierungsbedürftigkeit des Marktes im 

Beschluss aus 2021 ist weiterhin zutreffend. Die Regulierungsbedürftigkeit ergibt sich 

aus § 11 Abs. 2 TKG, da der nationale deutsche Markt 2 nach wie vor den „Drei-Kriterien-

Test“ erfüllt. Diese entsprechende Ausgangslage wurde im KE unter Rn. 16 zutreffend 

festgehalten (Hervorhebung nur hier): 

 

“Zuletzt hat die Prüfung des Drei-Kriterien-Tests noch ergeben, dass alle Krite-

rien erfüllt waren. Folglich wurde eine Regulierungsbedürftigkeit angenom-

men. Aufgrund der fehlenden Substituierbarkeit der Anrufzustellungsleistung 

durch andere Anbieter wurde das Bestehen unüberwindbarer und andauernder Zu-

trittsschranken zum Markt festgestellt. Diese fehlende Substituierbarkeit (insbesondere 

aus technischen Gründen), die eine Abgrenzung betreiberindividueller Märkte mit je-

weils 100 % Marktanteilen des jeweiligen Netzbetreibers nach sich zieht, führte letzt-

lich auch zu der Feststellung, dass keine Tendenz zu wirksamem Wettbewerb vor-

liegt. Eine entgegengerichtete Nachfragemacht lag wegen fehlender ökonomischer 

Anreize nicht vor. Insbesondere wurde der indirekte Wettbewerbsdruck auch als nicht 

ausreichend bewertet. Das Vorliegen der ersten beiden Kriterien (bzw. die jeweilige 

Begründung hierfür) führte dann auch zu der Einschätzung, dass eine dauerhafte Si-

cherstellung des Wettbewerbs auf dem betreffenden Vorleistungsmarkt allein 

über die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts nicht zu erreichen 

sei.” 

 

Dieser Befund deckt sich mit den Feststellungen der Kommission zur Märkteempfeh-

lung 2014 gemäß den „Explanatory Notes“, wie sie unter Rn 28 des KE wiedergegeben 

sind (Zitat-Ausschnitt):  
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„Für den Vorleistungsmarkt hingegen bestünden keine Substitutionsmöglichkeiten, da 

die Nachfrage auf der Vorleistungsebene untrennbar mit dem Angebot verknüpft sei. 

Der Betreiber (des Ausgangsnetzes) könne die Anrufzustellung in einem bestimmten 

Netz nicht von einer anderen Quelle beziehen.“ 

 

a. Markzutrittsschranke 

Sowohl die Märkteempfehlung 2020 als auch der KE gehen im Ansatz zutreffend davon 

aus, dass weiterhin ein Markzutrittsschranke besteht (Zitat KE Rn. 34) 

 

„Im Zuge der Überprüfung der ehemaligen Märkteempfehlung stellt die EU-

Kommission hinsichtlich des Drei-Kriterien-Tests ergänzend fest, dass Anrufzustel-

lungsleistungen nach wie vor nur vom Anbieter des Angerufenen bereitgestellt wer-

den und kein anderer Netzbetreiber diese Leistung nachbilden kann. Deshalb sei 

die Hürde, Anrufzustellungsleistungen durch einen anderen Netzbetreiber zu er-

bringen - wie bisher - unüberwindbar, sodass das erste Kriterium (Bestehen hoher 

und andauernder Marktzutrittsschranken) erfüllt sei.“ 

b. Keine Tendenz zu wirksamem Wettbewerb 

Die Märkteempfehlung 2020 geht im Grundsatz und insoweit zutreffend davon aus, 

dass Wettbewerb auf dem Markt 2 weiterhin fehlt. Dies stellt auch der KE unter Rn. 35 

insoweit zutreffend fest (siehe erster Halbsatz mit der Hervorhebung nur hier): 

 

„Zwar würde Wettbewerb weiterhin fehlen, aber es gäbe wegen der einheitli-

chen Preise ein wettbewerbliches Ergebnis.“ 

 

Zu den möglichen Auswirkungen dieses fehlenden Wettbewerbs und dem wettbewerb-

lichen Ergebnis stellt die Kommission allgemein ohne Ansehung des nationalen Deut-

schen Marktes fest, dass die „größte Gefährdung für den Wettbewerb tatsächlich über-

höhte Preise gewesen seien. Durch die Festlegung maximal zulässiger Preise durch den 

Delegierten Rechtsakt sei dieser Gefahr nunmehr begegnet.  

 

Die Kommission trifft hieraus, wie RN 35 des KE feststellt, die folgende allgemeine Er-

wägung, dass einheitliche Höchstpreise die Entstehung von Wettbewerb auf den Vor-

leistungsmärkten förderten. Sollten jedoch nationale Regulierungsbehörden aufgrund 

nationaler Besonderheiten den Wettbewerb auf den Vorleistungsmärkten weiter einge-

schränkt sehen, so seien Zugangs- und Transparenzverpflichtungen aufzuerlegen (Zitat 

RN. 35 des KE (Umbruch S. 28/19, Hervorhebung nur hier).  

 

„Aus diesem Grund könne für die Prüfung des Drei-Kriterien-Tests angenommen 

werden, dass einheitliche Höchstpreise unter Beachtung der Besonderheiten der 
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Anrufzustellungsmärkte die Entstehung von wirksamem Wettbewerb auf den 

Vorleistungsmärkten förderten, sodass das zweite Kriterium nicht mehr erfüllt 

wäre. Sollten nationale Regulierungsbehörden aufgrund des Vorliegens nationa-

ler Besonderheiten anhand konkreter besonderer Umstände zu einem anderen 

Ergebnis kommen, sei ihnen eine Entgeltkontrolle zukünftig nicht mehr möglich. 

Alternativ könnten jedoch andere Maßnahmen, wie z.B. Zugangs- und Trans-

parenzverpflichtungen, auferlegt werden.” 

 

Diese nationalen Besonderheiten bestehen auf dem deutschen Markt weiterhin. Dies 

hat die BNetzA noch 2021 zutreffend festgestellt und an dieser Feststellung hat sich 

durch die Preishöchstgrenze nichts geändert. Denn es gilt nach wie vor für den natio-

nalen deutschen Markt die folgende zentrale Feststellung des Beschlusses v. 26.10.2021 

(BK1 20/003), S. 20, unter „4.1.2 Erforderlichkeit“ (Hervorhebung nur hier):  

 

„Nach diesen Kriterien ist die auferlegte Verpflichtung erforderlich. Denn alterna-

tive Angebote einschließlich vorgelagerter Zugangsprodukte sind aufgrund des 

marktimmanenten Monopols der Betroffenen nicht vorhanden“.  

 

Unter S. 117 des Beschlusses v. 26.10.2021 heißt es – nach wie vor auch im Jahre 

2025 und den Folgejahren noch zutreffend: 


 

Die nähere Begründung hierzu auf S. 20 des Beschlusses ist in tatsächlicher Hinsicht 

weiterhin gültig. 
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Damit steht fest, dass die unionsweite Einführung einheitlicher maximaler Anrufzustel-

lungsentgelte die maßgeblichen Wettbewerbsprobleme auf dem nationalen deutschen 

Markt nicht gelöst hat. Diese Wettbewerbsprobleme bestehen in der Zugangsverwei-

gerung oder der Zugangsbehinderung und sind damit unabhängig vom geforderten 

Preis.  
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c. Keine Tendenz zu Wettbewerb und keine neue Wettbewerbssituation ge-

genüber 2021 durch Preishöchstgrenze 

Aus der Preishöchstgrenze, die durch den Delegierten Rechtsakt festgesetzt wurde, 

folgte keine wettbewerbliche Tendenz. Zutreffenderweise hat die BNetzA die fehlende 

Tendenz zum Wettbewerb noch im Jahr 2021 wie vorstehend zitiert festgestellt und zu 

diesem Zeitpunkt bestanden bereits Preishöchstgrenzen bei der Terminierung durch 

den Delegierten Rechtsakt. 

 

Diese Beurteilung durch die BNetzA aus dem Jahr 2021 ist zudem nach wie vor zutref-

fend. Die Festsetzung durch den Deligierten Rechtsakt zur Preishöchstgrenze beseitigt 

allenfalls die Problematik des Preishöhenmissbrauchs, nicht aber das Problem fehlen-

den Wettbewerbs und eines möglichen Zugangsboykotts. Insbesondere an der folgen-

den Feststellung der BNetzA im Beschluss v. 26.10.2021, S. 20 zur Erforderlichkeit einer 

weiteren Zugangsregulierung hat sich durch die Einführung eines Höchstpreises für die 

Terminierung nichts geändert:  

 

„Nach diesen Kriterien ist die auferlegte Verpflichtung erforderlich. Denn alternative 

Angebote einschließlich vorgelagerter Zugangsprodukte sind aufgrund des marktim-

manenten Monopols der Betroffenen nicht vorhanden“. 

 

Der KE enthält im Rahmen der Untersuchung unter Rn. 185 ff. keinerlei überzeugenden 

Argumente, welchen den bisherigen Befund dieser Wettbewerbsprobleme aus 2021 re-

lativiert. Denn aus den bisherigen (vorstehend zitierten) Feststellungen der BNetzA 

ergibt sich gerade, dass weder die Verhandlungspflicht nach § 16 TKG noch ein Anord-

nungsweg nach § 25 TKG ausreichend Abhilfe schaffen kann.  

 

(1.) 

Zutreffenderweise geht auch der KE unter Rn. 189 davon aus, dass der jeweilige Netz-

betreiber des Zielnetzes über ein „Monopol“ in seinem Netz verfügt und somit – wie 

2021 festgestellt - hieraus fehlender Wettbewerb und eine unüberwindbare Marktzu-

trittsschranke folgen. Dieser Befund wird zutreffend durch die Erwägungen des KE unter 

Rn. 190 ff. verstärkt, wonach es keine Nachfragemacht auf Endkundenebene gibt. Des-

halb steht für den deutschen Markt fest, dass die Endkunden einem missbräuchlichen 

Verhalten und insbesondere eine Zugangsbehinderung nicht wirksam entgegentreten 

können (siehe insoweit zutreffend insbesondere KE, Rn 193).  

 

(2.)  

Der KE legt unter Rn. 200 sodann zwar dar, dass ein Missbrauch beim Zugang durch 

Transitleistungen eines der drei großen MNO umgangen werden könnten. Selbst wenn 

dies zutreffend sein sollte, folgt hieraus keine positive Feststellung dahingehend, dass 

es eine „Tendenz zu Wettbewerb“ auf dem von Missbrauch betroffenen Markt gibt. Das 
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Angewiesensein auf Transitleistungen der marktbeherrschenden Unternehmen belegt 

im Gegenteil, dass gerade weiteren die Tendenz zum Wettbewerb fehlt.  

 

Zudem ist die Feststellung zum möglichen Transit für die Frage zum Wettbewerb und 

den direkten Zugangsmöglichkeiten zu einem bestimmten Mobilfunknetz auch irrele-

vant. Denn vorliegend geht es um die Frage, ob für diesen direkten Zugang Wettbewerb 

besteht und hierfür gibt die Frage eines Transits nichts her.  

 

Im Übrigen kann ein Zugangsboykott durch Transitangebote logisch nicht ausgeschlos-

sen werden. Denn auch der Transitanbieter kann Täter oder Opfer eines Zugangsboy-

kotts sein.  

 

(3.) 

Soweit der KE Rn. 207 darauf abstellt, dass der Delegierte Rechtsakt „Zusammenschal-

tungsstellen“ in die Leistungsdefinition aufgenommen und zum Gegenstand des maxi-

malen Mobilfunkzustellungsentgelts gemacht hat, geht dies in der Logik fehl. Denn aus 

der Preisregulierung folgt wie schon dargestellt keine Behebung der Zugangsproble-

matik und keine positive Feststellung für eine Tendenz zum Wettbewerb.  

 

(4.) 

Auch soweit der KE unter Rn: 209 ff. ein „Einschreiten auf Einzelfallbasis“ erwägt, ist 

hierdurch keine zeitnahe und effektive Beseitigung der Zugangsproblematik zu erwar-

ten, wie der KE zunächst selbst feststellt. Die weitere Erwägung des KE, dass nur Neu-

einsteiger und kleinere Anbieter von Zugangsmissbrauch betroffen sein könnten, geht 

fehl. Denn der KE setzt sich in keiner Weise mit dem Wegfall der bisherigen Zugangs-

verpflichtung auseinander. Aus der Vergangenheit unter einer Zugangsverpflichtung 

kann vor dem Hintergrund der marktbeherrschenden Stellung und der Zugangsprob-

lematik gerade nicht darauf geschlossen werden, dass diese in Zukunft nicht besteht.  

 

(5.) 

Die Annahme des KE unter Rn. 211 ff., es bestünde indirekter Wettbewerbsdruck von 

nummernunabhängigen TK-Diensten, geht für den deutschen Markt fehl. Denn an der 

im Jahr 2021 getroffenen Feststellungen, dass dies den Zugang zu den rufnummernge-

stützten TK-Diensten nicht substituiert, hat sich nichts geändert. Weiterhin gilt als Tat-

sache für den deutschen Markt:  

 

Der Netzbetreiber, der den Anruf seines Endkunden zu einer bestimmten Rufnum-

mer im Mobilfunknetz herstellen soll, kann diese Verbindung nicht durch einen 

OTT-Dienst ersetzen.  
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Im Übrigen hat auch der KE unter RN. 189 (insoweit zutreffend) festgestellt, dass die 

Endkunden nicht über Nachfragemacht verfügen, um einem Missbrauch zu begegnen. 

Diese Feststellung bezieht sich damit auch auf OTT-Dienste. Es fehlt damit gerade an 

jeder Art von Wettbewerbsdruck.  

 

(6.) 

Somit erweisen sich sowohl das Zwischenfazit des KE (Rn. 215) sowie die Gesamtbe-

trachtung (Rn. 216 ff). des KE in tatsächlicher Hinsicht als unrichtig.  

 

 Es besteht keinerlei direkter oder indirekter Wettbewerbsdruck,  

 Transitleistungen sind für die Frage des direkten Zugangs unbeachtlich 

 und die Preishöchstgrenze schafft selbst keinerlei Tendenz zum Wettbewerb.  

 

Insbesondere ist die Feststellung des KE unter 219 unrichtig und unlogisch, dass die 

BNetzA derzeit angeblich nicht nachweisen könnte, dass konkrete (nicht preisbezo-

gene) Probleme am Markt bestehen. Denn zum ersten hat die BNetzA diese potentielle 

Problematik noch 2021 selbst festgestellt, ohne dass eine tatsächliche Änderung ein-

getreten ist. Zum zweiten ist dieses Argument unlogisch, weil bislang eine Zugangsver-

pflichtung durch die auferlegte Regulierung bestand. Der KE fegt fehl, wenn er vom 

regulierten Zustand mit Zugangsverpflichtung und seinen positiven Auswirkungen da-

rauf schließt, dass diese positive Regulierungswirkung auch dann bestehen bliebe, wenn 

die Regulierung nebst Zugangsverpflichtung wegfällt.  

d. Allgemeines Wettbewerbsrecht reicht nicht aus 

Der KE geht unter Rn. 226 darin fehl in der Annahme, dass das allgemeine Wettbe-

werbsrecht ausreichen würde, um Missbrauch bzw. Marktversagen zu begegnen. Diese 

Annahme wird von dem KE darauf gestützt, dass eine Tendenz zum Wettbewerb be-

stehe und ist allein deshalb unrichtig.  

 

Gleichfalls geht die zweite Begründung, die Anzahl der MNO bzw. MVNIO sei über-

schaubar und es sei allenfalls in Einzelfällen einzugreifen, fehl. Denn das limitierende 

Element des allgemeinen Wettbewerbsrechts liegt nicht in der Kapazität der Fallbear-

beitung, sondern in der erforderlichen Verfahrenslaufzeit und der Beschränkung auf Ex-

Post-Maßnahmen.  

 

Diese grundsätzlich in Deutschland bestehende Problematik ist vom KE noch unter Rn: 

209 ff. festgestellt worden und deshalb widerspricht sich der KE insoweit selbst. Faktisch 

richtig bleibt insofern nur die unter Rn. 209 ff. getroffene tatsächliche Feststellung des 

KE:  
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Besteht keine Zugangsverpflichtung, besteht das Risiko, dass bestimmte Netze und Ruf-

nummern nicht oder nur zu nicht-fairen oder diskriminierenden Bedingungen erreich-

bar sind. Ex-Post Abhilfemaßnahmen mit üblichen Verfahrensdauern von weit über ei-

nem Jahr können hier keine zeitlich ausreichende Abhilfe schaffen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

 

 

(Dr. Peter Schmitz) 

     Rechtsanwalt 
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